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Amtliche Bekanntmachungen 
 
41/2021 Bekanntmachung der Sitzung des Gemeindewahlausschusses 

zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 

 
Der Gemeindewahlausschuss tritt am 
 

Mittwoch, dem 24. März 2021, 17.00 Uhr, 
 
im großen Sitzungssaal des Rathauses in Biedenkopf, Hainstraße 63, zusammen. 
 
 

Tagesordnung: Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeinde- und 
Ortsbeiratswahlen am 14. März 2021 

 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Biedenkopf, 19. März 2021 
 
Der Wahlleiter 
der Stadt Biedenkopf 
 
gez. Thomas Rößer 
 
 
 
42/2021 Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses 

Grenzbereinigungsverfahren "B 453 Eckelshausen-Wolfgruben" 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die vereinfachte Bereinigung der Rechts- und 
Grenzverhältnisse bei Baumaßnahmen für öffentliche Straßen (Grenzbereinigungsgesetz (GrBerG 
HE) vom 13. Juni 1979 (GVBl. I 1979, 108) in der derzeit gültigen Fassung) wird nachstehender 
Beschluss öffentlich bekannt gemacht: 

I. Einleitungsbeschluss 

Einleitungsbeschluss 

Auf Veranlassung von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement wird nach § 4 des 
Gesetzes über die vereinfachte Bereinigung der Rechts- und Grenzverhältnisse bei Baumaßnahmen 
für öffentliche Straßen (Grenzbereinigungsgesetz (GrBerG HE) vom 13. Juni 1979 (GVBl. I 1979, 
108) in der derzeit gültigen Fassung) für folgende Grundstücke (Flurstücke) ein 
Grenzbereinigungsverfahren eingeleitet: 
 
Verfahrensgebiet: „B 453 Eckelshausen - Wolfgruben“ 
Gemeinde: Biedenkopf 
Gemarkung: Eckelshausen (2479) 
Flur: 9 
Gemeinde: Dautphetal 
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Gemarkung: Wolfgruben (2619) 
Flur: 1, 2 
Grundbuchamt: Biedenkopf 
Aktenzeichen: GB 2393823 

 

 
Gemarkung Flur Flurstück 
Wolfgruben 
Wolfgruben 

Eckelshausen 

  1  
  2  
  9  
 

69, 72, 73, 74/9, 74/10, 74/11, 74/13, 123/1  
132/2, 132/3, 139/1, 139/2, 149/2  
60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 72/1, 73, 76, 77, 78/1, 
80, 81, 130/6, 136, 158, 159, 171/139  

 

Die vermessungstechnischen Arbeiten werden vom Amt für Bodenmanagement Marburg, Robert-
Koch-Straße 17, 35037 Marburg, durchgeführt.  
Träger der Baumaßnahme: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg 
 Raiffeisenstraße 7 
 35043 Marburg 
 
Dieser Beschluss wurde am 10.03.2021 vom Amt für Bodenmanagement Marburg als zuständige 
Behörde gefasst. 
 
 
II. Beteiligte im Grenzbereinigungsverfahren 
Nach § 5 GrBerG HE sind im Grenzbereinigungsverfahren folgende Personen bzw. Stellen beteiligt: 

 1. Eigentümerinnen und Eigentümer der im Verfahrensgebiet gelegenen Grundstücke 
(Flurstücke), 

 2. Träger der Baumaßnahme, 
 3. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten Rechtes 

 an einem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, 
 4. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragen Rechtes an dem Grundstück oder an einem 

das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruches mit dem Recht auf Befriedigung aus 
dem Grundstück oder eines persönlichen Rechtes, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur 
Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des 
Grundstücks beschränkt. 

Die unter 4. bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, an dem die Anmeldung 
ihres Rechts der oben genannten Behörde zugeht. Die Anmeldung kann bis zur Beschlussfassung 
über den Grenzbereinigungsplan erfolgen. Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so wird 
die oben genannte Behörde dem Anmeldenden eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechtes 
setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines Rechtes nicht 
mehr zu beteiligen. Wechselt die Person eines Berechtigten während des 
Grenzbereinigungsverfahrens, so tritt sein Rechtsnachfolger in dieses Verfahren in dem Zustand 
ein, in dem es sich im Zeitpunkt des Übergangs des Rechtes befindet. 

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 
Es wird hiermit aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Grenzbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb eines Monats nach dieser 
Bekanntmachung bei der oben genannten Behörde anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf 
dieser Frist angemeldet oder nach Ablauf einer von oben genannten Behörde gesetzten Frist, so 
muss ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen. 
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Der Inhaber eines Rechtes, das aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist, aber zur Beteiligung am 
Grenzbereinigungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

IV. Verfügungssperre 
Nach § 7 GrBerG HE dürfen von der Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses bis zur 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Grenzbereinigungsplanes im Verfahrensgebiet nur mit 
schriftlicher Genehmigung der oben genannten Behörde Grundstücke geteilt oder Verfügungen über 
ein Grundstück und über Rechte an einem Grundstück getroffen werden. 

V. Betretungsrecht 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte 
haben zu dulden, dass Beauftragte der oben genannten Behörde zur Vorbereitung und 
Durchführung der Grenzbereinigung Grundstücke betreten und dort die nach ihrem Ermessen 
erforderlichen Arbeiten ausführen. 

VI. Einsicht  

Der Einleitungsbeschluss kann beim Amt für Bodenmanagement Marburg, Robert-Koch-Straße  17,   
35037 Marburg während den Dienststunden eingesehen werden.  

 

VII. Bekanntgabe 
Dieser Einleitungsbeschluss gilt am Tag nach seiner ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. 
 

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Einleitungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Bodenmanagement Marburg, 
Robert-Koch-Straße  17 35037 Marburg schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

 

Marburg, den 10.03.2021 Amt für Bodenmanagement 
 Marburg 
 Im Auftrag 

 (DS) gez. Breitbarth 
  Vermessungsoberrat 
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Mitteilungen der Stadtverwaltung 
 
43/2021 Verkauf von Brennholz 

 
Die Stadt Biedenkopf bietet ab sofort Brennholz zum Verkauf an. Es werden Polter in verschiedenen 
Größen und an unterschiedlichen Waldorten bereitgestellt.  
 
Eine detaillierte Losliste, inkl. Lagerorten, ist nachstehend aufgeführt und kann darüber hinaus per 
Mail zugesandt werden. Das Holz kann vor Kauf gerne besichtigt werden.  
 
Interessierte Bürger können sich bei der Holzvermarktungsorganisation „Holzvermarktung im 
Hinterland“ per Mail oder telefonisch melden und ein Los, durch Angabe der Baumart und der 
Losnummer, käuflich erwerben.  
 
Bestellungen per Mail sind ausdrücklich erwünscht. Dabei wird gebeten, eine Rechnungsadresse, 
den Nachweis über einen Sägeschein, sowie eine Telefonnummer anzugeben. 
 
Der Preis beträgt für 
 

- Buche/Eiche:   58€/FM (inkl.5,5% MwSt.) 
- Fichte:    22€/FM (inkl. 5,5% MwSt.) 

 
Kontakt: 
 
Patrick Stein, Tel. 06461/704-410 
Enrico Achenbach, Tel. 06461/704-411 
Mail: hvo-hinterland@biedenkopf.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass 
 

- in den nächsten Tagen eine weitere Liste über Buchen Brennholz am 
Eschborn/Sackpfeife veröffentlicht wird. 

- zum Kauf eines Brennholzloses ein gültiger Sägeschein des Käufers per Mail nachgewiesen 
werden muss.  

- die Aufarbeitung des Brennholzes nur mit persönlicher Schutzausrüstung 
(Sicherheitsschuhe, Schnittschutzhose, Sicherheitshelm) durchgeführt werden darf. 

- Motorsägen nur mit Sonderkraftstoff und biologisch abbaubarem Kettenöl betrieben werden 
dürfen. 

- der Hiebsort und die Hiebsmenge sich nach Gesichtspunkten der Waldpflege richten und 
eine Bereitstellung in unmittelbarer Nähe des Wohnortes nicht in allen Fällen gewährleistet 
werden kann. 

- der Kauf eines Loses verbindlich ist. Ein Umtausch ist ausgeschlossen.  
- der Rechnungsbetrag vor Beginn der Abfuhr zu zahlen ist. Mit eingehender Zahlung geht die 

Gefahr des Diebstahls auf den Käufer über. 
 
Der Magistrat 
der Stadt Biedenkopf 
Im Auftrag: 
 
gez. Thorsten Schmack 
Fachbereichsleiter 

mailto:hvo-hinterland@biedenkopf.de
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Sortiment  Revier  Hiebs Nr.  Los 
Nr. 

Baumart  Menge 
in FM 

Verkaufsbemerkung  

Brennholz  Biedenkopf  165956 270  Buche  0,69 Mußbachtal  
Brennholz  Biedenkopf  171450 1  Fichte  11,09 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 2  Fichte  9,57 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 3  Fichte  9,17 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 4  Fichte  10,16 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 5  Fichte  10,1 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 6  Fichte  9,24 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 7  Fichte  10,49 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 111 Fichte  10,03 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 12 Fichte  12,94 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171450 13 Fichte  10,63 Staffelhütte Ri Hölzbach  
Brennholz  Biedenkopf  171476 1 Buche  5,29 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 2 Buche  5,49 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 3 Buche  6,1 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 4 Buche  4,27 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 5 Buche  8,73 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 6 Buche  4,32 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 7 Buche  7,35 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 8 Buche  3,54 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 9 Buche  7,98 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 10 Buche  6,2 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 11 Buche  4,35 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 12 Buche  6,56 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 13 Buche  5,54 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 14 Buche  7,3 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171476 15 Buche  6,26 oberhalb Jugendheime  
Brennholz  Biedenkopf  171557 3 Fichte  11,02 Kottenbachtal, rechte Seite  
Brennholz  Biedenkopf  171557 4 Kiefer  1,7 Kottenbachtal, rechte Seite  
Brennholz  Schwarzenberg  170844 291 Buche  9,3 Röhrs Gründchen, linke Seite  
Brennholz  Schwarzenberg  170844 292 Buche  9,9 Röhrs Gründchen, linke Seite  
Brennholz  Schwarzenberg  170844 293 Buche  9,9 Röhrs Gründchen, linke Seite  
Brennholz  Schwarzenberg  170844 294 Buche  9,9 Röhrs Gründchen, linke Seite  
Brennholz Schwarzenberg 170844 295 Buche 10,3 Röhrs Gründchen, linke Seite 
Brennholz Schwarzenberg 170844 296 Buche 7 Röhrs Gründchen, linke Seite 
Brennholz Schwarzenberg 170844 297 Buche 9,8 Röhrs Gründchen, linke Seite 
Brennzholz Schwarzenberg 170844 298 Buche 9,9 Röhrs Gründchen, linke Seite 
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Mitteilungen aus Vereinen und Verbänden 
 
44/2021 Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunale 

Zusammenarbeit Hinterland 
für die Haushaltsjahre 2020 & 2021 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 
16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. 
S. 618) und der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Verbandsversammlung am 08.09.2020 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird 
 
im Ergebnishaushalt 

 2020 2021 
im ordentlichen Ergebnis   
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 219.251 € 129.943 € 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  219.251 € 129.943 € 
mit einem Saldo von  0 € 0 € 
   
im außerordentlichen Ergebnis   
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf               0 € 0 € 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  0 € 0 € 
mit einem Saldo von     0 € 0 € 

 
ausgeglichen, 
 
im Finanzhaushalt 
 2020 2021 
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen   
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0 € 0 € 
   
und dem Gesamtbetrag der    
   
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € 
mit einem Saldo von  0 € 0 € 
   
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0 € 0 € 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € 0 € 
mit einem Saldo von 0 € 0 € 

 
ausgeglichen. 
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§ 2 

 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
 

§ 6 
 
Zur Finanzierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird eine Verbandsumlage  
 

• für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36.950 € und  
• für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 39.702 €  

 
festgesetzt. 
 
 
Biedenkopf, 08.09.2020 
 
Der Verbandsvorstand 
 
gez. Joachim Thiemig 
Verbandsvorsteher IZH 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 & 2021 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungsbedürftigen Festsetzungen. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 22.-30. März 2021 
während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer Nr. 208, Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf, 
öffentlich aus. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten infolge der Corona-Pandemie, 
bitten wir um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme.  
 
Biedenkopf, 11.03.2021 
 
Für die Geschäftsführung 
 
gez. Gerold Schneider 
Geschäftsführer IZH  
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